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Rohrabschottung "PYROTAM SH" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und fünf Anlagen.       
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "PYROTAM SH" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach 
DIN 4102-111. Die Rohrabschottung dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden 
nach Abschnitt 1.2.1 durch die einzelne Rohre nach Abschnitt 1.2.2 hindurchgeführt wurden 
und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten oder von 120 Minuten die 
Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. 

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einer mit Stahlblech ummantelten beid-
seitig der Wand angeordneten Streckenisolierung aus Mineralwollmatten, einem einge-
mörtelten bzw. einbetonierten Hüllrohr, das beidseitig mit Streifen aus einem dämmschicht-
bildenden Baustoff versehen ist, zwei am isolierten Stahlrohr angeordneten sog. Schiebe-
elementen, einer Verfüllung mit Mineralwolle und einer Silikon-Abdeckung (sog. Silikonman-
schette). Die Rohrabschottung ist gemäß Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach 
Abschnitt 2 herzustellen. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Rohrabschottung darf – abhängig vom Rohraußendurchmesser – in mindestens 20 cm 
bzw. 30 cm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils 
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB oder F 120 nach DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.1). 

1.2.2 Die Abmessungen der zu verschließenden Bauteilöffnung müssen dem Durchmesser des 
erforderlichen Hüllrohres (s. Abschnitt 2.1.3) entsprechen. 

 Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten 
muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand zwischen Hüllrohren 
benachbarter Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auf 
bis zu 10 cm reduziert werden. 

1.2.3 Die Rohrabschottung darf zum Schließen von Öffnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch geführten Installationen folgende Bedingungen erfüllen3: 

 Nichtbrennbare Rohre 

− Rohre aus Stahl oder Edelstahl mit Abmessungen4 gemäß Abschnitt 3.2.1 und einer 
Mindestfestigkeit des Stahls von 350 N/mm²  

− Die Rohre müssen Rohre für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare 
Flüssigkeiten oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen) bestimmt sein. 

− Die einzelnen Teile der Rohrleitung müssen miteinander verschweißt sein. 

− Die Rohrleitungen (inkl. Auflagerungen) müssen nach DIN EN 1993 (Eurocode 3)5 so 
berechnet sein, dass sie sich im Brandfall im Bereich der Abschottung um nicht mehr als 
200 mm absenken (Die Medienrohre dürfen sich im Brandfall absenken, jedoch das Hüll-
rohr nicht belasten, s. Abschnitt 3.2.1). 

                                                      
1
  DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrab-

schottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisions-
öffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

2
  DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 
3
  Technische Bestimmungen für die Ausführung von Rohrleitungsanlagen und die Zulässigkeit von Rohrdurchführun-

gen bleiben unberührt. 
4
  Rohraußendurchmesser (dA) und Rohrwandstärke (s); Nennwerte nach den Normen 

5
  Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten (EN 1993) 
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− Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein. 

1.2.4 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3 dür-
fen nicht durch die zu verschließende Bauteilöffnung hindurchgeführt werden.  

1.2.5 Die Verwendung des in der Rohrabschottung eingesetzten dämmschichtbildenden Bau-
stoffes in Bereichen ständiger unmittelbarer Nässe oder in Verbindung mit Rohrleitungs-
systemen, an denen ständige unmittelbare Nässe auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen. 

 Der Nachweis, dass dieser in der Rohrabschottung verwendete dämmschichtbildende Bau-
stoff speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt 
werden darf, ist nicht geführt.  

1.2.6 Die Verhinderung der Brandübertragung über die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitungen 
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Beschädigungen an den angrenzenden, 
raumabschließenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst sind mit dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist ggf. durch Anord-
nung geeigneter Maßnahmen bei der Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen 
Rechnung zu tragen. Im Bereich von nicht isolierten Metall-Rohren muss bei einer Brand-
beanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Längen-
dehnungen ≥ 10 mm/m gerechnet werden. Bedingt durch die Konstruktionsweise der 
Abschottung können die Rohrleitungen im Brandfall im Bereich der Wanddurchführung eine 
Längendehnung von ca. 150 mm aufnehmen. 

1.2.7 Für die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen – z. B. in Decken oder in 
leichten Trennwänden – oder für Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus 
anderen Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwend-
barkeit gesondert nachzuweisen. 

1.2.8 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.  

 Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz gestellt werden, 
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu führen. 

 Es ist im Übrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils – auch im Brandfall – nicht beeinträchtigt wird. 

 Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen 

2.1.1 Streckenisolierungen 

 Die Streckenisolierungen zur Anordnung an Rohren nach Abschnitt 1.2.3 müssen aus 
mindestens 40 mm bzw. 60 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)6 
Mineralfasermatten mit Drahtgeflecht "ISOVER Mineralwollmatte MD 2" bzw. "ProRox 
WM 80" gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-99-512 bzw. 
Nr. P-MPA-E-99-518 bestehen. Ihre Rohdichte muss mindestens 80 kg/m³ und ihr Schmelz-
punkt muss mindestens 1000 °C nach DIN 4102-177 betragen. 

 Die Abmessungen der Mineralfasermatten müssen den Angaben von Abschnitt 4.2.3 und 
der Anlagen 2 und 4 entsprechen. 

                                                      
6  

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen 

7  
DIN 4102-17:1990-12  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-

Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung 
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2.1.2 Ummantelung der Streckenisolierung 

 Die Ummantelung der Streckenisolierung muss aus mindestens 0,88 mm dicken Stahlblech-
halbschalen bzw. Stahlblechringen (zum Abdecken der Stirnseiten der Streckenisolierung) 
bestehen, die ausreichend gegen Korrosion geschützt sein müssen.  

 Die Abmessungen der Ummantelung müssen der Länge bzw. dem Durchmesser der 
Streckenisolierung entsprechen. 

 Die Stahlblechhalbschalen müssen mit einer Standard-Sickenverbindung8 ausgerüstet sein. 
Die beiden zusammengehörigen Stahlblechhalbschalen müssen sich nach dem Einbau um 
ca. 30 mm überlappen und sind miteinander zu verschrauben. 

2.1.3 Hüllrohr 

 Das Hüllrohr muss aus Stahl bestehen und ausreichend gegen Korrosion geschützt sein. 
Das Hüllrohr muss umlaufend mit mehreren Laschen versehen sein und Abmessungen 
gemäß der Anlage 2 aufweisen. 

2.1.4 Dämmschichtbildender Baustoff 

 Der dämmschichtbildende Baustoff, "Intumeszierende Matte" genannt, zum Abdecken der 
Enden der Hüllrohre muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1439 
entsprechen. Die Dicke des Streifens muss 1,1 mm und die Breite des Streifens 62,5 mm 
bzw. 125 mm betragen. 

2.1.5 Schiebeelement "PYROTAM SH-Element" 

 Das sog. Schiebeelement8 "PYROTAM SH-Element" muss aus zwei Stahlblechringen 
bestehen, die mit mehreren Stahllaschen verbunden sind sowie aus einer außen befestigten 
Umwicklung mit einem dämmschichtbildenden Baustoff. 

 Die Stahlblechringe bzw. –laschen müssen aus 1,0 mm dickem Stahlblech bestehen und 
ausreichend gegen Korrosion geschützt sein. 

 Die Umwicklung muss aus einem zweilagig angeordneten 125 mm breiten Streifen aus dem 
dämmschichtbildenden Baustoff "Intumeszierende Matte" gemäß allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-19.11-1439 bestehen. 

 Die Abmessungen der Schiebeelemente müssen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.  

2.1.6 Mineralwolle 

 Zum Verfüllen der Fuge zwischen Hüllrohr und Streckenisolierung ist nichtbrennbare 
(Baustoffklasse DIN 4102-A)6 Mineralwolle zu verwenden, deren Schmelzpunkt mindestens 
1000 °C nach DIN 4102-177 betragen muss. 

2.1.7 Silikonabdichtung "SM Manschette" 

 Die am Hüllrohr und der Ummantelung der Streckenisolierung anzuschließende 
"SM Manschette" besteht aus 1,0 mm dickem Silikonkautschuk und zwei 19 mm breiten 
Spannbändern aus 0,75 mm dickem Stahlblech8. 

2.2 Kennzeichnung 

2.2.1 Kennzeichnung des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung 

 Jedes Schiebeelement und jede Verpackung der Silikonabdichtung für Rohrabschottungen 
nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom Hersteller im Herstellwerk 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Jedes Schiebeelement und jede Verpackung der Silikonabdichtung muss einen Aufdruck 
oder Aufkleber mit folgenden Angaben erhalten: 

                                                      
8  

Aufbau und Zusammensetzungen sowie ggf. der Herstellprozess und die maßgeblichen Herstellbedingungen sind 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. Sie sind der fremdüberwachenden Stelle vom Antragsteller dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 
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− "PYROTAM SH-Element" bzw. "SM Manschette"  

− Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 

− Name des Herstellers 

− Zulassungsnummer: Z-19.17-2099 

− Herstellwerk 

− Herstellungsjahr: .... 

2.2.1 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1, 2.1.4 und 2.1.6 

 Diese Bauprodukte dürfen für die Herstellung der Rohrabschottung nur verwendet werden, 
wenn die Produkte/deren Verpackungen/die Beipackzettel/die Lieferscheine/die Anlagen zu 
den Lieferscheinen9 jeweils vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 
nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet bzw. mit der 
CE-Kennzeichnung versehen wurden. 

2.2.2 Kennzeichnung der Rohrabschottung  

 Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom 
Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten 
muss: 

− Rohrabschottung "PYROTAM SH"   
der Feuerwiderstandsklasse R …  
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-2099 

(Die zutreffende Feuerwiderstandsklasse ist entsprechend zu ergänzen) 

− Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter) 

− Herstellungsjahr: .... 

 Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. 

2.2.3 Einbauanleitung 

 Jedes Schiebeelement nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer 
Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die 
mindestens folgende Angaben enthalten muss: 

− Art und Mindestdicken der Wände, in die die Rohrabschottung eingebaut werden darf, 

− Anforderungen an die Bauteilöffnung, 

− Grundsätze für den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben über die dafür zu verwen-
denden Baustoffe/Bauprodukte, 

− Aufstellung der Rohre aus Metall (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, 
Rohrwanddicke),  

− Hinweise auf die Art der Rohrleitung, an denen die Rohrabschottung angeordnet werden 
darf, 

− Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung mit Angaben zu notwendigen 
Abständen, 

− Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

− Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge, 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung mit 
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes 
Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen 
Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer 

                                                      
9
  Entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises 
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Erstprüfung des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen erfolgen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Schiebeelementes und 
der Silikonabdichtung eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür aner-
kannte Überwachungsstelle einzuschalten. Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungs-
zertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 In jedem Herstellwerk des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung ist eine werks-
eigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produk-
tionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der 
Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bau-
produkte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 

 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maß-
nahmen einschließen: 

− Prüfung der Beschaffenheit und der Abmessungen jedes Schiebeelementes und jeder 
Silikonabdichtung. 

− Prüfung, dass für die Herstellung des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung aus-
schließlich die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe 
verwendet werden. 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile, 

− Art der Kontrolle oder Prüfung, 

− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile, 

− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen, 

− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Schiebeelemente und Silikonabdichtungen 
die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit 
übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist – soweit 
technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich – die betreffende 
Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 

 In jedem Herstellwerk des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung ist die werkseigene 
Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens 
jedoch zweimal jährlich. Die Überwachungsstelle ist nach mindestens einjähriger bean-
standungsfreier Überwachung berechtigt, die Zahl der Überwachungen auf eine pro Jahr 
herabzusetzen, wenn sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die 
bisherigen Prüfergebnisse positiv sind. 
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 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Schiebeelementes und der 
Silikonabdichtung durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen 
entnommen werden. Dabei ist die Einhaltung der für das Schiebeelement und die Silikonab-
dichtung festgelegten Anforderungen zu überprüfen. Die Probenahme und Prüfungen 
obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. 

 Die Fremdüberwachung muss mindestens nachfolgende Maßnahmen umfassen: 

− die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle, 

− die Kontrolle der Abmessungen des Schiebeelementes und der Silikonabdichtung und 
der Abmessungen und Beschaffenheit der Brandschutzeinlagen aus dem dämmschicht-
bildenden Baustoff, 

− die Kontrolle der Kennzeichnung der für die Herstellung des Schiebeelementes und der 
Silikonabdichtung verwendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung des Schiebe-
elementes und der Silikonabdichtung selbst. 

 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deut-
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für den Entwurf 

3.1 Bauteile 

3.1.1 Die Rohrabschottung darf in Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-110 oder aus Beton bzw. 
Stahlbeton nach DIN 104511 eingebaut werden. 

3.1.2 Die Wände müssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen. 

3.2 Installationen 

3.2.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberfläche 
angeordnete Rohre aus Stahl oder Edelstahl hindurchgeführt werden.  

 Die Rohre müssen den Angaben des Abschnitts 1.2.3 und der Anlage 1 entsprechen. 

3.2.2 Die Auflagerung bzw. die Abhängung der Leitungen oder die Ausführung der Rohre muss so 
erfolgen, dass die Rohrabschottung und die raumabschließenden Bauteile im Brandfall 
mindestens 90 Minuten funktionsfähig bleiben (vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5). 

 Wahlweise ist sicherzustellen, dass sich die Rohre im Brandfall nicht Gefahr drohend 
verformen, d. h. dass die Vorgaben der DIN 4102-2, Abschnitt 5.2.6 bezüglich der maxi-
malen im Brandfall zulässigen Verformung und der maximal zulässigen Verformungs-
geschwindigkeit eingehalten werden.  

3.2.3 Bei Durchführung der Rohre durch Wände müssen sich die ersten Halterungen (Unter-
stützungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand ≤ 8 m befinden. Die Halterun-
gen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. 
Die rechnerische Zugnennspannung in Aufhängern darf bis zu 150 N/mm² betragen. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Die Verarbeitung des Baustoffs nach Abschnitt 2.1.4 und 2.1.5 muss entsprechend den 
schriftlichen Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten des Baustoffs, insbesondere 
seine Verwendung betreffend, erfolgen. 

                                                      
10 

 DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausführung (in der jeweils geltenden Ausgabe) 
11 

 DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe) 
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4.1.2 Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dürfen nur von 
Unternehmen hergestellt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen 
und entsprechend geschultes Personal dafür einsetzen. Der Antragsteller dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung hat hierzu die ausführenden Unternehmen (Verarbeiter) 
über die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Herstellung 
des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in ständigem Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen 
zu führen, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den 
Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut für Bautechnik 
vorzulegen; Änderungen daran sind ihm mitzuteilen. 

4.1.3 Vor dem Verschluss der Restöffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der 
Rohrabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3, 1.2.4 und 3.2 entspricht. 

4.2 Auswahl der Elemente der Rohrabschottung 

4.2.1 Der Durchmesser des Hüllrohrs muss so gewählt werden, dass zwischen Hüllrohr und abzu-
schottendem Medienrohr rundum mindestens ein Abstand entsprechend der im Brandfall zu 
erwartende Absenkung verbleibt. Die Absenkung bzw. der Abstand darf maximal 200 mm 
betragen (s. Anlage 1). Die Länge des Hüllrohres muss so gewählt werden, dass das Hüll-
rohr nach dem Einbau beidseitig der Wand 50 mm bis 75 mm weit übersteht (s. Anlagen 2 
und 4). 

4.2.2 Die Länge des 62,5 mm dicken Streifens aus dem dämmschichtbildenden Baustoff gemäß 
Abschnitt 2.1.4 muss dem Außendurchmesser des Hüllrohres und die Länge des 125 mm 
breiten Streifens aus diesem Baustoff muss dem Innendurchmesser des Hüllrohres ent-
sprechen. 

4.2.3 Es sind Mineralfasermatten gemäß Abschnitt 2.1.1 und Anlage 2 zu verwenden. Die Breite 
der Mineralfasermatten muss so gewählt werden, dass das Rohr einmal umwickelt werden 
kann und die Enden stumpf aneinanderstoßen (s. Anlage 2).  

4.2.4 Es sind zum Außendurchmesser der Isolierung passende (eng anliegende) geteilte Stahl-
bleche gemäß Abschnitt 2.1.2 zu verwenden. Die Länge der Ummantelung muss den 
Angaben der Anlage 2 entsprechen. 

4.2.5 Es ist das zum Rohraußendurchmesser passende Schiebeelement "PYROTAM 
SH-Element" zu verwenden (Durchmesser entsprechend dem Durchmesser der Stahlblech-
Ummantelung der Isolierung).  

4.2.6 Es ist die gemäß Anlage 2 zum Hüllrohraußendurchmesser und zum Außendurchmesser der 
ummantelten Isolierung passende Silikonabdichtung "SM Manschette" zu verwenden. 

4.3 Einbau der Rohrabschottung 

4.3.1 Zu Beginn der Schottherstellung sind die Laibungen der Bauteilöffnungen zu reinigen. 

4.3.2 Das Hüllrohr gemäß Abschnitt 4.2.1 ist vollständig und dicht so in die Wand einzumörteln 
bzw. einzubetonieren, dass es beidseitig der Wand 50 mm weit übersteht. 

4.3.3 Der überstehende Rand des Hüllrohrs muss außen mit dem 62,5 mm breiten Streifen gemäß 
Abschnitt 4.2.2 – bündig zur Wand – umwickelt werden. Der 125 mm breite Streifen gemäß 
Abschnitt 4.2.2 ist – außen bündig mit dem vorgenannten Streifen – im Innern des Hüllrohres 
zu verlegen. Die über das Rohr überstehenden Enden der beiden Streifen sind mit 0,4 mm 
dicken Stahldrahtklammern im Abstand von 30 mm bis 50 mm miteinander zu verbinden. 

4.3.4 Das nichtbrennbare Rohr ist mit der Mineralfasermatte gemäß Abschnitt 4.2.3 zu umwickeln, 
wobei das Drahtgeflecht nach außen weisen muss, um die Matte am Rohr zu fixieren. Die 
Rohrisolierung muss symmetrisch zur Wandebene angeordnet werden (beidseitig gleich weit 
über die Wandoberflächen überstehend). 

4.3.5 Die Rohrisolierung ist beidseitig der Wand mit der Ummantelung gemäß Abschnitt 4.2.4 zu 
versehen. Der Stahlblechmantel muss auf der wandabgewandten Seite jeweils bündig zur 
Isolierung abschließen (s. Anlage 4). Auf der zur Durchführung weisenden Seite muss der 
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Stahlblechmantel bündig zum Mauerrohr enden (s. Anlage 4). Die beiden sich überlappen-
den Halbschalen der Ummantelung müssen mit Stahltreibschrauben verbunden werden. Der 
Abstand der Schrauben untereinander muss ≤ 250 mm betragen. Die Stirnseiten der Isolie-
rung sind beidseitig mit einem Stahlblechring abzudecken, der mit der äußeren Ummante-
lung verschraubt werden muss. 

4.3.6 Zwei Schiebeelemente gemäß Abschnitt 4.2.5 sind aufzubiegen und im Bereich der Wand 
so um das isolierte Rohr zu legen, das sie beidseitig bündig mit der Stahlblechummantelung 
der Rohrisolierung abschließen. Zwischen den Schiebeelementen muss ein Abstand von 
mindestens 50 mm (bei einer geforderten Wanddicke von ≥ 200 mm) bzw. 150 mm (bei 
einer geforderten Wanddicke von ≥ 300 mm) verbleiben. Anschließend ist das Schiebe-
element entsprechend der Oberfläche der Isolierung wieder so zusammenzubiegen, dass 
die Enden der Stahlblechringe der Schiebeelemente sich 30 mm weit überlappen und die 
Befestigungslaschen auf der Stahlblechummantelung aufliegen. Die sich überlappenden 
Stahlblechringe sowie die Laschen und die Stahlblechummantelung sind mit Stahlnieten 
4,0 x 12 mm zu verbinden. Die PYROSTAT UNI Bandagen der Schiebeelemente sind 
zusätzlich mit einem mindestens 0,8 mm dicken Stahldraht, der jeweils mittig anzuordnen ist, 
in ihrer Lage zu fixieren. 

4.3.7 Der verbleibende Ringspalt zwischen den Schiebeelementen bzw. der Rohrisolierung und 
dem Mauerrohr ist in hohlraumfüllend dicht mit Mineralwolle gemäß Abschnitt 2.1.6 (Stopf-
dichte ca. 120 kg/m³) zu verstopfen (s. Anlage 4). 

4.3.8 Beidseitig der Wand ist jeweils eine Silikonabdichtung gemäß Abschnitt 4.2.6 so um den 
Überstand des Mauerrohrs, die Mineralwollverstopfung und den Stahlblechmantel der Rohr-
isolierung zu legen, dass die Mineralwollverstopfung vollständig abgedeckt wird 
(s. Anlage 4). Die Silikonabdichtungen sind mit jeweils zwei mindestens 19 mm breiten und 
0,75 mm dicken stählernen Spannbändern und Schraubschlaufen zu befestigen. Dabei ist 
ein Spannband jeweils bündig zur Wandoberfläche am Mauerrohr und ein Spannband 
jeweils bündig zum Ende des Mauerrohres am Stahlblechmantel der Rohrisolierung anzu-
ordnen (s. Anlage 4). 

4.4 Einbauanleitung 

 Für die Ausführung der Rohrabschottung sind im Übrigen die Angaben der Einbauanleitung 
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3). 

4.5 Übereinstimmungsbestätigung 

 Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt 
oder Änderungen an der Rohrabschottung vornimmt, muss für jedes Bauvorhaben eine 
Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm herge-
stellte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
entspricht (ein Muster für diese Bestätigung s. Anlage 5). Diese Bestätigung ist dem Bau-
herrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszu-
händigen. 

5 Bestimmungen für die Nutzung  

 Bei jeder Ausführung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Rohrabschottung stets in ordnungsgemäßem 
Zustand zu halten ist. 

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Abschnitt 4.5. 

 

 

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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Rohrabschottung "PYROTAM SH" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 – Leitungen 

Übersicht der zulässigen Installationen 
 

 
 

Anlage 1 

 
 

 Die Rohrabschottung darf zum Abschotten folgender Rohre/Rohrleitungen verwendet werden: 

 

Die Rohre müssen aus Stahl oder Edelstahl bestehen und einem Durchmesser und eine 
Rohrwandstärke gemäß nachfolgendem Diagramm aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Festigkeit des Stahls der Medienrohre muss mindestens 350 N/mm² betragen. 

Die Rohre müssen Rohre für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare Flüssigkeiten 
oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen) bestimmt sein. 

Die einzelnen Teile der Rohrleitung müssen miteinander verschweißt sein. 

Die Rohre müssen senkrecht zur Bauteiloberfläche angeordnet sein. 

Die Rohrleitungen müssen nach DIN EN 1993 (Eurocode 3) so berechnet sein, dass sie sich im 
Brandfall im Bereich der Abschottung um nicht mehr als Ringraumbreite bzw. 200 mm absenken 
(s. Abschnitt 4.2.1). Es ist außerdem sicherzustellen, dass sich die Rohre im Brandfall nicht Gefahr 
drohend verformen (s. Abschnitt 3.2.2). 

 

 
 
 
 
 
 

813; 6,3

813; 14,2

406; 5,6323,9; 5,6
159; 4,56

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Rohraußendurchmesser [mm]

R
o

h
rw

an
d

st
är

ke
 [

m
m

]

≤ 200 mm 

Absenkung des Medienrohres 
im Brandfall maximal bis zum 
Mauerrohr  E

le
kt

ro
ni

sc
he

 K
op

ie
 d

er
 a

bZ
 d

es
 D

IB
t: 

 Z
-1

9.
17

-2
09

9



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-19.17-2099 vom 8. August 2013 

 Z21891.13 1.19.17-14/11

Rohrabschottung "PYROTAM SH" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 – Aufbau der Komponenten der Rohrabschottung 

Hüllrohr, Silikonabdichtung "SM Manschette" und Streckenisolierung 
 

 
 

Anlage 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Streckenisolierung mit Ummantelung 

 
Isolierlänge L (symmetrisch zur 

Wand angeordnet) [mm] 
Rohraußen- 
durchmesser 

[mm] 

Rohrwand-
stärke 
[mm] 

Wand-
dicke DW 

[mm] 

Isolier-
dicke 
[mm] R 90 R 120 

Länge 
Ummantelung pro 
Wandseite   [mm] 

≤ 159,0 4,5 – 14,2 ≥ 200 40 2400 3500 
> 159 - 323,9 5,6 – 14,2 ≥ 200 40 5000 8300 

> 323,9 - 406,4 5,6 – 14,2 ≥ 200 40 5500 8300 
> 406,4 - 813,0 6,3 – 14,2 ≥ 300 60 8300 8800 

(L-DW-2xÜHüllrohr)/2 

 

Maße in mm 

 

 

Hüllrohr 

Silikon Manschette 

∅ Hüllrohr =  ∅ Medienrohr + 2 x zu erwartende Absenkung  
(s. Anlage 1) 

Wandstärke 
zzgl. 100 mm 
– 150 mm

∅ A =  ∅ Hüllrohr 
∅ B =  ∅ Ummantelung 

max ∅ Hüllrohr  
 = ∅ Medienrohr (bis 406,4 mm) 

+ 480 mm bzw. 
= ∅ Medienrohr (406,4 – 813 mm) 

+ 520 mm 

Laschen 
entsprechend 
statischer 
Anforderungen 

Beispiel-
abmessungen 
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Rohrabschottung "PYROTAM SH" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 – Aufbau der Komponenten der Rohrabschottung 

Schiebeelement "PYROTAM SH-Element" 
 

 
 

Anlage 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße in mm 

D = Durchmesser der Stahlblechum-
mantelung der Rohrisolierung 
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Rohrabschottung "PYROTAM SH" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 – Aufbau der Rohrabschottung 
Wandeinbau 

 
 

Anlage 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediumrohr gem. Anlage 1 

∅Rohr ∅ Hüllrohr 

Hüllrohr 

Isolierlänge ≥ L (s. Anlage 2) 

Länge der Stahlblechummantelung 
s. Anlage 2 

40 

125 ≥ 50 

40  
bzw.  
60* 

≤ 200 ∅Rohr 

* s. Anlage 2 

Schnitt: 

Maße in mm 

• 

Wandung des Medienrohres 

SM-Manschette 

Spannband 

≥ 200 
bzw.  
≥ 300* 

Mineralfaser-Drahtnetzmatte 

Stahlblechummantelung 
der Rohrisolierung 

PYROSTAT-UNI Bandage (Einlage des 
SH-Elements), mittig mit Bindedraht am 
Medienrohr fixiert (s. Abschnitt 4.3.6) 

lose Mineralwolle, Stopfdichte 120 kg/m³ 

Lasche des SH-
Elements 

SM-Manschette 

Medienrohr 

Drahtnetz-
matte 

Mineralwoll-
verstopfung 

stirnseitig Abdeckung der Drahtnetzmatte als 
Teil der Ummantelung 

Mauerrohr 

Niete: 5,0 mm stark 

Bindedraht 

Metallring des SH-Elements 

ÜHüllrohr 
50-75 

ÜHüllrohr 
50-75 

125,0 
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Rohrabschottung "PYROTAM SH" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

ANHANG 4 – Muster für die Übereinstimmungsbestätigung 
 

 
 

Anlage 5 

 
 
 

Übereinstimmungsbestätigung 
 
 
 
 

− Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand) 
hergestellt hat 

− Baustelle bzw. Gebäude:  .... 
− Datum der Herstellung:  .... 
− Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): R ... 

 
 

Hiermit wird bestätigt, dass  
 
− die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R ... zum Einbau in Wände*) und Decken*) der 

Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller 
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.17-.... des Deutschen Instituts für 
Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen der Änderungs- und Ergänzungsbescheide vom .... ) 
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und 

 
− die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den 

Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren. 
 
 ________ 
 *)  Nichtzutreffendes streichen 
 
 
 
 
 

   ......................................                                                ........................................... 
                 (Ort, Datum)                                                                (Firma/Unterschrift) 
 

 
 
 
(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 
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